
Gemeinde Blankenfelde-Mahlow 
Gemeindevertretung 
Anfrage  
 
 
 

Eingegangen: 13. April 2022 
Ausgegeben: 27. April 2022 

Anfragen der Mitglieder der Gemeindevertretung 
per E-Mail am 13. April 2022 
 
Einreicher 
Gemeindevertreterin Frau Sylvia Püschel (Fraktion FreieWG) 
 
Betreff 
Rundschreiben 02/2005 der Unteren Kommunalaufsichtsbehörde des Landkreises Teltow-
Fläming 
 
Fragen an den Bürgermeister 
 
1) Liegt der Verwaltung das Rundschreiben 02/2005 der Unteren Kommunalaufsichtsbehörde 
– 15-17-00.7/05 vom 15.06.2005 vor? Sofern das Rundschreiben vorliegt, wird um die 
Übermittlung einer Kopie, hilfsweise um Einsicht gebeten.  
 
Begründung: Die Verwaltung hat sich wiederholt darauf berufen (zuletzt zur Beschlussvorlage 
Regenwasserrückhaltebecken Buchenring), dass es einer Vorbefassung der 
Gemeindevertretung zu Vergabeentscheidungen nicht bedarf, wenn es einen entsprechenden 
Haushaltsansatz für die umzusetzende Maßnahme gibt. Im Rundschreiben 02/2005 vom 
15.06.2005 hat die Untere Kommunalaufsichtsbehörde des LK Teltow-Fläming darauf 
hingewiesen, dass es für die Rechtmäßigkeit zu fassender Beschlüsse mit finanzieller 
Auswirkung nicht genügen soll, auf den Ansatz im Haushaltsplan zu verweisen, womit es der 
Klärung bedarf.  
 
 
Datum: 13. April 2022 
 
 
gez. Püschel 
Unterschrift 
  



Gemeinde Blankenfelde-Mahlow 
Der Bürgermeister 
Antwort 
 
 
 

Eingegangen: 13. April 2022 
Ausgegeben: 27. April 2022 

Antwort des Bürgermeisters 
Datum: 26. April 2022 
 

zur Anfrage 
 
Sie erhalten das Rundschreiben 02/2005 – Beschlüsse mit finanziellen Auswirkungen von 
der Unteren Kommunalaufsichtsbehörde des Landkreises Teltow-Fläming mit der Bitte um 
Kenntnisnahme. 
 
Anlage: 
1. Rundschreiben 02/2005 – Beschlüsse mit finanziellen Auswirkungen 
 

 
 

 

 

 

  



* Die genannte E-Mail Adresse dient nur zum Empfang einfacher Mitteilungen ohne Signatur und/oder Verschlüsselung.
Öffnungszeiten: Telefonzentralen der Verwaltungssitze: Bankverbindung:
Montag und Dienstag 09:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 15:00 Uhr Luckenwalde 03371 608-0 • Jüterbog 03372 414-0 Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam
Donnerstag 09:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 17:30 Uhr Telefax der Verwaltungssitze: BLZ: 160 500 00
Freitag 09:00 - 12:00 Uhr Luckenwalde 03371 608-9100 • Jüterbog 03372 414-200 Konto-Nr: 3633027598

Einzelne Beratungsdienste, sowie das Straßenverkehrsamt haben andere Öffnungszeiten. Diese erfahren Sie über die Telefonzentralen oder im Internet.
Sie können Ihr Anliegen nach Absprache mit dem Mitarbeiter auch Mo, Di, Mi, Do bis 19:00 Uhr und Fr bis 16:00 Uhr in der Kreisverwaltung erledigen.

Internet: http://www.teltow-flaeming.de

Der Landrat
des Landkreises Teltow-Fläming
als allgemeine untere Landesbehörde
Kreisverwaltung Teltow-Fläming ▪ Am Nuthefließ 2 ▪ 14943 Luckenwalde

An alle
amtsfreien Städte und Gemeinden
Zweckverbände
und das Amt Dahme/Mark

lt. beigefügtem Verteiler

Dezernat I
Rechtsamt / Kommunalaufsicht
Dienstgebäude: Am Nuthefließ 2

Auskunft: Frau Heinze
Zimmer: C5-2-07
Telefon: 03371 608-1324
Telefax: 03371 608-9080
E-Mail: heinze.30@teltow-flaeming.de *
Datum: 15. Juni 2005
Aktenz. : 15 17 00.7/05

Rundschreiben 02/2005

Beschlüsse mit finanziellen Auswirkungen
Hier: Haushaltsrechtliche Ermächtigung für die Tätigung von Ausgaben

Aus gegebenem Anlass weise ich auf Folgendes hin:

Als Ermächtigung für die Durchführung von Ausschreibungen und Veranlassung sonstiger Maß-
nahmen mit haushaltswirtschaftlicher Auswirkung, welche nicht Geschäfte der laufenden Verwal-
tung sind und damit nicht der Zuständigkeit des Hauptverwaltungsbeamten unterfallen, wird gele-
gentlich der entsprechende Haushaltsansatz bzw. der Beschluss der Vertretung über den Haushalt
herangezogen.

Dies ist nicht zulässig. Der Ansatz im Haushaltsplan stellt lediglich die Rechtsgrundlage für eine
Entscheidung des zuständigen Organs über die tatsächliche Durchführung einer Maßnahme oder
Investition dar, da damit die Ausgabe finanziell abgesichert wird. Ob die Maßnahme oder Investi-
tion in dem entsprechenden Haushaltsjahr tatsächlich getätigt wird, ist in jedem Einzelfall von dem
jeweils zuständigen Organ der Gemeinde (bei Geschäften der laufenden Verwaltung der Haupt-
verwaltungsbeamte, ansonsten nach dem Auftragswert Hauptausschuss oder Gemeindevertre-
tung), des Zweckverbandes bzw. Amtes zu entscheiden.

Erst danach ist die Verwaltung befugt, ein Ausschreibungsverfahren in Gang zu setzen bzw. einen
Auftrag auszulösen.

Ich bitte um Kenntnisnahme und Beachtung.

Mit freundlichen Grüßen

Giesecke



Kreisverwaltung Teltow-Fläming 19. April 2022
Kommunalaufsicht
Az.: 15 17 00.7/05

Verteiler für

Rundschreiben des Landrates des Landkreises Teltow-Fläming als allgemeine
untere Landesbehörde 02/2005 vom 19.04.2022

" Beschlüsse mit finanziellen Auswirkungen"

mit der Bitte um Kenntnisnahme

1. Amt Dahme/Mark

2. Gemeinde Am Mellensee

3. Stadt Baruth/Mark

4. Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

5. Gemeinde Großbeeren

6. Stadt Jüterbog

7. Stadt Luckenwalde

8. Stadt Ludwigsfelde

9. Gemeinde Niederer Fläming

10. Gemeinde Niedergörsdorf

11. Gemeinde Nuthe-Urstromtal

12. Gemeinde Rangsdorf

13. Stadt Trebbin

14. Stadt Zossen

15. Wasser- und Abwasserzweckverband Hohenseefeld

16. Wasser- und Abwasserzweckverband Jüterbog-Fläming

17. Zweckverband KMS Zossen

18. Zweckverband WARL

19. Wasser- und Abwasserzweckverband Blankenfelde-Mahlow


